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"LBBW Luxemburg S.A." 

Aktiengesellschaft 

Sitz: 10-12 , boulevard Roosevelt, L-2450 Luxemburg 

Kapital: 615.000.000 EUR 

R.C. Luxemburg B 15.585 

 

KOORDINIERTE SATZUNG VOM 1. Januar 2009 
 

NAME 

Artikel 1. Unter der Firma LBBW Luxemburg S.A. besteht 

eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer 

Aktiengesellschaft (société anonyme). 

 

SITZ 

Artikel 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde 

Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Vorstandes 

an einen anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt 

werden. 

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die 

Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird 

oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der 

Vorstand den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes 

Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine 

Generalversammlung einberufen, die gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene 

Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder nach 

Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen 

Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische 

Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung 

unterworfen. 
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ZWECK 

Artikel 3. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von 

Bank- und Finanzgeschäften aller Art für eigene und dritte 

Rechnungen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland 

sowie aller Operationen, die damit direkt oder indirekt 

zusammenhängen. 

 
Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit 

Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen 

sowie Zweigniederlassungen errichten. 

 

DAUER 

Artikel 4. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte 

Zeit festgesetzt. 

 

KAPITAL 

Artikel 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 

sechshundertfünfzehn Millionen Euro (EUR 615.000.000), 

eingeteilt in 1.178.652 (eine Million einhundertachtundsiebzig 

Tausend sechshundertzweiundfünfzig) Aktien ohne Nennwert. 

 

AKTIEN 

Artikel 6. Die Aktien lauten auf den Namen. Sie können 

nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden. Über die Aktien 

wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, das die im 

Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die 

Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) vorgesehenen 

Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register 

nehmen. 

 

AUFSICHTSRAT 
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Artikel 7. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 

mindestens drei Mitgliedern, die durch die Generalversammlung 

der Aktionäre ernannt werden. Der Aufsichtsrat kann sich eine 

von der Generalversammlung zu genehmigende 

Geschäftsordnung geben. 

Wenn eine Rechtsperson zum Aufsichtsratsmitglied ernannt 

wird (der Rechtsträger), muss der Rechtsträger eine natürliche 

Person zum Dauervertreter (représentant permanent) ernennen, 

der den Rechtsträger als Aufsichtsratsmitglied vertritt, gemäß 

Artikel 51bis des Gesetzes von 1915. 

 

Artikel 8. Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und 

Kontrolle des Vorstandes. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber 

den Vorstandsmitgliedern. 

 

Artikel 9. Die Generalversammlung wird darüber hinaus 

die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder festlegen, sowie deren 

Vergütung (gegebenenfalls) und Amtsdauer. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates können beliebig 

wiedergewählt werden. 

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung ohne 

Angabe von Gründen abberufen werden. 

 

Artikel 10. Die Mitglieder des Aufsichtsrates brauchen 

nicht Aktionäre zu sein. 

 

Artikel 11. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie einen stellvertretenden 

Vorsitzenden. 

 

Artikel 12. Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung des 

Aufsichtsratsvorsitzenden oder durch zwei 
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Aufsichtsratsmitglieder an dem im Einberufungsschreiben 

angegebenen Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der 

Gesellschaft notwendig ist. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss 

auf Anfrage von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder 

auf Anfrage des Vorstandes eine Sitzung einberufen. 

 Jedes Aufsichtsratsmitglied muss mindestens 

vierundzwanzig (24) Stunden vor dem festgesetzten 

Sitzungstermin davon in Kenntnis gesetzt werden, außer in 

Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der 

Einberufung der Aufsichtsratssitzung erläutert werden muss. 

 Eine derartige schriftliche Einberufung ist entbehrlich, 

wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der Sitzung anwesend 

oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen 

sowie über die Tagesordnung vollständig informiert erklären. Es 

kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung 

aller Aufsichtsratsmitglieder per Original, Fax oder Email, welche 

mit einer elektronischen Unterschrift versehen ist (die nach 

luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche 

Einberufung verzichtet werden. Die Einberufung einer Sitzung ist 

ebenfalls entbehrlich, wenn deren Termin und Abhaltungsort 

bereits in einem früheren Aufsichtsratsbeschluss festgelegt 

worden ist. 

 Der Aufsichtsrat tritt so oft wie nötig zusammen. 

 

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen 

Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die 

Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion. 

 

Artikel 13. Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich durch ein 

anderes Aufsichtsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde 



5 

(per Brief, Fax, oder Email, die mit einer nach luxemburgischem 

Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder 

Aufsichtsratssitzung vertreten lassen. 

 Der Aufsichtsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu 

treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder 

anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann 

einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter 

der Voraussetzung, dass mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder 

an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartiger Sitzung 

mittels eines durch Satzung und Gesetz von 1915 erlaubten 

Kommunikationsmittels teilnehmen. Entscheidungen werden von 

der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen 

Aufsichtsratsmitglieder getroffen. 

 Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der 

Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und 

beschlossen werden. 

 Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung hat der 

Aufsichtsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung 

mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen 

Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die 

Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilnehmen, 

können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der 

Versammlung teilnehmen, können einander hören und 

miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird 

ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann 

ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung 

mit Hilfe solcher Mittel gilt als persönliche Anwesenheit. 
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Artikel 14. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei 

seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im 

Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf 

schriftlichem Wege gefasst werden (Beschlüsse im 

Umlaufverfahren). Beschlüsse können nur dann im 

Umlaufverfahren getroffen werden, sofern Sie von allen 

Mitgliedern oder deren Vertreter einstimmig unterzeichnet 

wurden. 

 

Artikel 15. Die Verhandlungen und Beschlüsse des 

Aufsichtsrats sind unbeschadet des Artikels 14 durch Protokolle 

zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer 

zu unterzeichnen sind. 

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch 

den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied des 

Aufsichtsrates sein muss. Sie kann durch zwei beliebige 

Mitglieder vorgenommen werden. 

 

Artikel 16. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte 

Ausschüsse bestellen und seine sowie deren Aufgaben und 

Befugnisse in einer Geschäftsordnung festlegen. Er kann 

weiterhin einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben 

betrauen. 

 

VORSTAND 

Artikel 17. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus 

mindestens zwei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein 

brauchen. Sie werden vom Aufsichtsrat ernannt, der die Dauer 

ihrer Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt. 

Sie können jederzeit durch den Aufsichtsrat ohne Angabe 

von Gründen abberufen werden. 
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Die Vorstandsmitglieder werden für eine maximale Dauer 

von sechs Jahren gewählt und sind zur Wiederwahl berechtigt. 

Wenn eine Rechtsperson als Vorstandsmitglied ernannt 

wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine 

natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant 

permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als 

Vorstandsmitglied oder gemäß Gesetz von 1915 vertreten wird. 

Im Falle einer Vakanz im Vorstand wegen eines 

Todesfalles, dem Ruhestand eines Vorstandsmitglieds oder aus 

einem anderen Grund, kann der Aufsichtsrat neue 

Vorstandsmitglieder wählen, um die vakanten Stellen zu 

besetzen. 

 

Artikel 18. Der Vorstand ist weitgehend befugt alle 

Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der 

Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. 

Alle Rechte, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 

1915 oder die Satzung der Generalversammlung oder dem 

Aufsichtsrat vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich 

des Vorstands. Der Vorstand kann sich eine vom Aufsichtsrat zu 

genehmigende Geschäftsordnung geben. 

Mindestens alle drei Monate legt der Vorstand dem 

Aufsichtsrat einen schriftlichen Bericht vor, in welchem der Stand 

der geschäftlichen Aktivitäten sowie die vorläufige Entwicklung 

beschrieben sind. Darüber hinaus informiert der Vorstand den 

Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches einen merklichen 

Einfluss auf die Situation der Gesellschaft nehmen könnte. 

Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des 

Aufsichtsrats benötigt und dieser die Zustimmung verweigert, 

kann der Vorstand die Angelegenheit der Generalversammlung 

vorlegen. 
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Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die 

Mitglieder des Vorstandes zeichnen kollektiv zu zweien wobei 

Artikel 21. unberührt bleibt.  

 Artikel 19. Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen 

der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird 

dadurch beeinträchtigt oder ungültig durch die Tatsache, dass 

einer oder mehrere Vorstandsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder 

oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches 

Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder 

Vorstandsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder 

Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind. 

 Falls ein Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied der 

Gesellschaft ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges 

Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den 

Vorstand oder Aufsichtsrat davon unterrichten und der Konflikt 

wird in das Sitzungsprotokoll aufgenommen. Dieses Vorstands- 

oder Aufsichtsratsmitglied darf an der Beratung und 

Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses 

Geschäft, sowie das Interesse, das ein Vorstandsmitglied daran 

hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten 

Generalversammlung mitgeteilt.  

 Falls ein Vorstandsmitglied ein persönliches und 

gegenteiliges Interesse an einem Geschäft hat, ist die 

Zustimmung des Aufsichtsrats zu diesem Geschäft erforderlich. 

 

Artikel 20. Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden 

unter seinen Mitgliedern. 

 

Artikel 21. Der Vorstand kann die Vertretung der 

Gesellschaft im laufenden Geschäftsverkehr oder für bestimmte 
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Geschäfte an Dritte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein 

brauchen. 

 

Artikel 22. Der Vorstand versammelt sich nach 

Einberufung durch den Vorstandsvorsitzenden oder nach 

Einberufung durch zwei Vorstandsmitglieder am in der 

Einberufung genannten Ort.  

Jedes Vorstandsmitglied muss mindestens vierundzwanzig 

(24) Stunden vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis gesetzt 

werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser 

Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden 

müssen.  

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn 

alle Vorstandsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder 

vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie 

über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls 

durch eine schriftliche Einverständniserklärung jedes 

Vorstandsmitglieds per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine 

elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach 

luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche 

Einberufung verzichtet werden. Eine Einberufung für Sitzungen, 

welche vorher zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten 

vom Vorstand festgesetzt wurden, ist entbehrlich.  

Jedes Vorstandsmitglied kann sich durch ein anderes 

Vorstandsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, 

Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht 

gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder 

Vorstandsversammlung vertreten lassen. 

Der Vorstand ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu 

treffen, wenn wenigstens die Mehrheit seiner Mitglieder 

anwesend oder vertreten ist. Ein Vorstandsmitglied kann einen 

oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter der 
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Voraussetzung, dass mindestens zwei Vorstandsmitglieder an der 

Versammlung teilnehmen oder an einer derartigen Sitzung 

mittels eines durch Satzung und durch Gesetz von 1915 

erlaubten Kommunikationsmittel teilnehmen. Entscheidungen 

werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen 

Vorstandsmitglieder getroffen. 

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung hat der 

Vorstandsvorsitzende eine entscheidende Stimme. 

Jedes Vorstandsmitglied kann an der Vorstandssitzung per 

Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen 

Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die 

Vorstandsmitglieder, welche an der Versammlung teilnehmen 

können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der 

Versammlung teilnehmen können einander hören und 

miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird 

ununterbrochen übertragen und (iv) der Vorstand kann 

ordnungsgemäß beratschlagen. Eine Vorstandssitzung, die mit 

Hilfe derartiger Kommunikationsmittel abgehalten wird, gilt als in 

Luxemburg durchgeführt. 

Ungeachtet des Vorangehenden kann ein 

Vorstandsbeschluss in dringenden Fällen oder wenn andere 

außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich 

gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder 

mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen 

Vorstandsmitgliedern von Hand oder mit einer nach 

luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift 

versehen sind. 

 

Artikel 23. Das Protokoll jeder Vorstandssitzung wird von 

allen anwesenden Vorstandsmitgliedern, welche an einer solchen 

Sitzung teilgenommen haben, unterschrieben. 
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Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während 

eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden 

müssen, werden vom Vorstandsvorsitzenden unterschrieben. 

 

GENERALVERSAMMLUNG 

Artikel 24. Die Generalversammlung der Aktionäre kann 

über die Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. 

Insbesondere sind der Generalversammlung folgende 

Befugnisse vorbehalten: 

a) die Satzung zu ändern; 

b) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und 

abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen; 

c) die Berichte/Beobachtungen des Aufsichtsrates 

entgegenzunehmen; 

d) die Feststellung des Einzelabschlusses sowie die  

Billigung des Teilkonzernabschlusses; 

e) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten; 

f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu 

beschließen; 

g) die Gesellschaft aufzulösen. 

 

Artikel 25. Jeweils um elf Uhr am fünfzehnten April eines 

jeden Jahres findet die alljährliche ordentliche General-

versammlung am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in 

dem Einladungsschreiben angegebenen Ort des Großherzogtums 

Luxemburg statt. Sofern nicht weitere Punkte für die 

Tagesordnung festgesetzt werden, befindet sie über die Punkte 

b) und d) bis f) des Artikels 24. Ist der fünfzehnte April ein Tag, 

an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet sind, so 

wird die Generalversammlung am nächsten Arbeitstag 

abgehalten.  
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Artikel 26. Die Generalversammlung wird durch den 

Aufsichtsrat oder den Vorstand einberufen. Die 

Generalversammlung muss innerhalb einer Frist von einem 

Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein 

Fünftel (1/5) des Gesellschaftskapitals vertreten, dies in einem 

schriftlichen, die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den 

Aufsichtsrat verlangen. 

 

Artikel 27. Die Einberufungen zu Generalversammlungen 

erfolgen gemäß Artikel 67-1 oder 70 des luxemburgischen 

Gesetzes vom 10. August 1915 durch Einschreibebrief. 

Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend 

oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet 

werden. 

 

Artikel 28. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der 

Generalversammlung teilzunehmen. 

Ein Aktionär kann sich auf Grund einer privatschriftlichen 

Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten 

für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen. 

Jeder Aktionär kann an der Generalversammlung per 

Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere 

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die 

Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich 

ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung 

teilnehmen können einander hören und miteinander sprechen, 

(iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) 

die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die 

Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln 

gilt als persönliche Anwesenheit. 
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Artikel 29. Für die Beschlüsse der Generalversammlungen 

müssen die Anwesenheits- und Majoritätsquoten der Artikel 67-1 

und 68 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 

erfüllt sein. 

 

Artikel 30. Das Protokoll über die Generalversammlung 

wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem 

Stimmenzähler unterzeichnet. 

 

RECHNUNGSLEGUNG, JAHRESERGEBNIS 

Artikel 31. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar 

und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres. 

Jedes Jahr erstellt der Vorstand die gesetzlich 

vorgeschriebenen Dokumente zur Rechnungslegung, 

insbesondere ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und 

unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und 

Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der 

Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder gegenüber der 

Gesellschaft anzugeben. 

Der Vorstand stellt den Einzelabschluss auf. 

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns 

vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen bis der 

Reservefonds den zehnten Teil des Geschäftskapitals erreicht 

hat. 

Der Vorstand ist befugt, in Übereinstimmung mit den 

gesetzlichen Vorschriften eine Zwischendividende während des 

Geschäftsjahres auszuschütten. 

Die Prüfung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder 

mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, die vom Vorstand 

bestellt werden. 
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Artikel 32. Die Veröffentlichung des Einzelabschlusses 

sowie dessen gesetzlich vorgeschriebene Anlagen erfolgt in 

Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. 

 

AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION 

Artikel 33. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch 

Beschluss der Generalversammlung und gemäß den 

Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 

über den Bankensektor aufgelöst werden. 

Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von 

einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche die 

Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie 

festsetzt. 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 34 Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung 

festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes von 

1915 einschließlich der Änderungsgesetze, sowie des  

luxemburgischen Gesetzes vom 5. April 1993 über den 

Bankensektor, einschließlich der Änderungsgesetze verwiesen. 

 

 

Stand: 01.01.2009  

Beurkundet von Notar Camille Mines, Capellen   

 

 


